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Rechtsanwalt
Bernd Knipp

von HFK Rechtsanwälte
Quelle: HFK

Baurecht. Ein Architekt kann den Vertrag
aus wichtigem Grund kündigen, wenn der
Bauherr trotz Mahnung mit Fristsetzung und
Kündigungsandrohung einen erheblichen
Teil des Honorars nicht bezahlt.

OLG Köln, Urteil vom 15. Januar 2021,
Az. 19 U 15/20

Unklare Rechtslage rechtfertigt
keine Zahlungsverweigerung
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DER FALL

Ein Bauherr schließt mit einem Architek-
ten einen Architektenvertrag über Leis-
tungen der Objektüberwachung zu einem
Pauschalhonorar von 157.000 Euro. In der
Präambel des Vertrags wird als Vertrags-
ziel die Einhaltung der im Vertragstext
definierten Projekttermine erwähnt. Im
Vertrag wird geregelt, dass eine terminli-
che Verlängerung der Projektlaufzeit über
einen Zeitraum von drei Monaten mit
der vereinbarten Vergütung abgegolten
wird. Nach einer Bauzeitverzögerung um
17Monate, was 94% der ursprünglich vor-
gesehenen Bauzeit entspricht, berechnet
der Architekt seine Mehraufwendungen

mit einer Summe von 107.000 Euro. Die
Parteien streiten über die Art, wie der
Mehraufwand auf Stundenbasis mit 75
Euro berechnet ist – also darüber, ob die
Mehrforderung der Höhe nach berechtigt
ist. Der Architekt setzt dem Bauherrn
schließlich eine Nachfrist zur Zahlung des
bis dahin entstandenen Mehraufwands in
Höhe von 69.000 Euro und droht die Kün-
digung an. Der Bauherr beharrt auf sei-
nem Standpunkt, dass der Mehraufwand
nicht dargelegt sei. Der Architekt kündigt
daraufhin den Vertrag wegen der Zah-
lungsverweigerung des Bauherrn aus
wichtigem Grund.
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DIE FOLGEN

Zu Recht, entscheidet das OLG Köln. Der
Bauherr muss das Honorar zahlen. Eine
Nichtzulassungsbeschwerde weist der
BGH zurück (Az. VII ZR 87/21). Der Bau-
herr kann sein Verhalten nicht mit dem
Argument rechtfertigen, die Rechtslage sei
schwierig. Es entspricht allgemeinen
Grundsätzen des Vertragsrechts, dass die
Verletzung vertraglicher Pflichten – wie

zur Zahlung von Honorar – auch dann
Rechtsfolgen auslöst, wenn die Pflichtver-
letzung im Zusammenhang mit einer
Falschbewertung der Rechtslage steht. Ist
die Rechtslage schwierig, tragen beide
Parteien das Risiko, dass sie mit ihrer
Rechtsauffassung falsch liegen und sie
sich im etwaigen späteren Rechtsstreit als
unzutreffend erweist.
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WAS IST ZU TUN?

Die Parteien haben in gleichem Maße
die Möglichkeit, sich wegen der darge-
stellten Risiken beraten zu lassen und
zwischen verschiedenen Verhaltensmög-
lichkeiten unterWürdigung der bestehen-
den Risiken zu wählen. Die für die Kündi-
gung erforderliche Unzumutbarkeit ist
im Falle eines Zahlungsrückstands insbe-
sondere dann gegeben, wenn der Rück-
stand eine nicht unerhebliche Höhe

erreicht oder sich über einen längeren
Zeitraum erstreckt. Bauherren ist zu
raten, bei Nachtragsstreitigkeiten zumin-
dest eine vorläufige Nachtragsvereinba-
rung zu schließen oder eine Nachtragsfor-
derung als Abschlag – in geringerer und
damit zumutbarer Höhe – zu bezahlen.
Damit verlagern sie das Risiko einer Kün-
digung in gewissem Umfang auf den
Architekten. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Martin Horstkötter

von Möhrle
Happ Luther

Quelle: Möhrle Happ Luther

Steuerrecht. Die Gewerbesteuerpflicht eines
Immobilienhändlers beginnt erst mit dem
Erwerb des ersten Objekts. Verluste, die vor
diesem Zeitpunkt anfallen, können nicht
vorgetragen werden.

BFH, Urteil vom 1. September 2022,
Az. IV R 13/20

Gewerbesteuerpflicht startet mit
Kauf der ersten Immobilie
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DER FALL

Bei einer Personengesellschaft war strittig,
ob der im ersten Geschäftsjahr entstan-
dene Verlust von ca. 1 Mio. Euro als
Gewerbeverlust festgestellt und vorgetra-
gen werden kann. Die Gesellschaft in der
Rechtsform einer AG & Co. KG hatte in
diesem Zeitraum Kapital aufgenommen,
einMaklerbüro beauftragt und einGrund-
stück besichtigt, das mit mehreren Mehr-
familienhäusern bebaut war. Der Notar
hatte einen Kaufvertragsentwurf erstellt,

der Kaufvertrag wurde aber erst im nächs-
ten Geschäftsjahr abgeschlossen. Dieses
Grundstück wurde nach ungefähr zwei
Jahren wieder veräußert. Das Finanzamt
lehnte eine Feststellung des Verlusts ab,
weil die Gesellschaft in ihrem ersten
Geschäftsjahr noch kein Grundstück
besaß. Das Unternehmen rief das Finanz-
gericht an und bekam Recht. Der Bundes-
finanzhof folgte in der zweiten Instanz
dem Finanzamt.
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DIE FOLGEN

Der Gesellschaft waren im ersten Ge-
schäftsjahr erhebliche Kosten für die
Beschaffung des Eigenkapitals angefallen.
Diese konntenabernichtmit den späteren
Gewerbeerträgen verrechnet werden, wie
der Bundesfinanzhof urteilte. Die Finanz-
verwaltung und der Bundesfinanzhof wie-
sen unter Verweis auf die Regelung des § 2

Abs. 1 GewStG darauf hin, dass der dort
genannte Beginn der werbenden Tätigkeit
erst mit Abschluss eines Grundstücks-
kaufvertrags vorliegen kann. Da die
wesentlichen Kosten hier aber bereits vor-
her bei der Kapitalbeschaffung entstan-
denwaren, konnten sie gewerbesteuerlich
nicht verrechnet werden.
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WAS IST ZU TUN?

Die Kapitalbeschaffung wird zwar übli-
cherweise als Beginn der gewerblichen
Tätigkeit angesehen, für die Gewerbe-
steuer gilt dies aber nach Auffassung des
Bundesfinanzhofs nicht. Um einen Abzug
der Betriebsausgaben des ersten Ge-
schäftsjahrs zu erreichen, muss daher von
Beginn an auch eine sachliche Gewerbe-
steuerpflicht vorliegen. Esmuss folglich zu
diesem Zeitpunkt ein Grundstück erwor-
ben werden. Dies kann bei einer mit dem
Urteilsfall vergleichbaren Situation nur
dadurch geschehen, dass mit dem vor-
handenen Komplementär- oder Kom-
manditkapital ein Grundstück oder eine

Eigentumswohnung zu einem relativ
günstigen Preis erworben wird und
danach erst das erforderliche Kapital für
die geplanten größerenGrundstückskäufe
eingeworben wird. Daraufhin können
dann diese Immobilienerwerbe verwirk-
licht werden. Durch diese Maßnahmen
in zwei Schritten wird der Beginn der
werbenden Tätigkeit der Gesellschaft
zeitlich nach vorne verlegt, sodass der
Abzug des Gewerbeverlusts auch nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs mög-
lich ist. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Dr. Pascale Liebschwager

von Antweiler Liebschwager
Nieberding

Quelle: ALN

Vergaberecht. Die Vergütung für Bieter,
die Lösungsvorschläge zu Planungsaufgaben
in einem Vergabeverfahren als
Angebotsbestandteil einreichen, muss nicht
zwingend anhand der HOAI ermittelt
werden.

VK Südbayern, Beschluss vom 21. März
2022, Az. 3194.Z3-3_01-21-51

Honorar für Extras muss sich
nicht an der HOAI orientieren
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DER FALL

Ein öffentlicher Auftraggeber schrieb
Generalplanungsleistungen für den Neu-
bau eines Hallenbads europaweit aus. Als
Angebotsbestandteil waren u.a. Ideen-
skizzen der Bieter gefordert, die erheb-
liche Teile der Leistungsphasen 1 und 2
der jeweiligen Leistungsbilder der HOAI
umfassten. Für diese Ideenskizzen hatte
der Auftraggeber eine Vergütung nach

§ 77 Abs. 2 VgV über 20.000 Euro festge-
setzt. Er hatte diese Summe anhand einer
Aufwandsschätzung und Erfahrungswer-
ten für diese Planungsleistungen berech-
net, den so ermittelten Betrag jedoch
gekürzt. Gegen dieHöhe dieser Vergütung
wehrte sich ein Bieter und forderte auf der
Grundlage der Basishonorare der HOAI
eine Vergütung von 125.000 Euro.
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DIE FOLGEN

Der Nachprüfungsantrag hatte Erfolg: Der
Auftraggebermuss den Betrag neu festset-
zen. Zwar ist der Auftraggeber seit dem
Wegfall der verbindlichen Mindestsätze
nicht dazu verpflichtet, die Vergütung
anhand derHOAI zu bestimmen bzw. sich
überhaupt an der HOAI zu orientieren,
hält die Vergabekammer fest. Vielmehr ist
er befugt, die angemessene Vergütung

nach Zeitaufwand mit angemessenen
Stundensätzen zu ermitteln. Doch hat er
hier nicht den so ermittelten Gesamtbe-
trag von 36.000 Euro, sondern nur 20.000
Euro festgesetzt. Diese Kürzung ist nicht
nachvollziehbar. Ob die Vergütung kos-
tendeckend sein muss, hat die Vergabe-
kammer in ihrer Entscheidung offen
gelassen.
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WAS IST ZU TUN?

Grundsätzlich erfolgt die Angebotserstel-
lung in Vergabeverfahren für den Auftrag-
geber kostenlos. Nur für die Ausarbeitung
von Lösungsvorschlägen wie Entwürfe,
Pläne, Zeichnungen in einemVergabever-
fahren über Planungsleistungen sowie bei
Bauvergaben ist der Auftraggeber dazu
verpflichtet, diese Leistungen zu vergüten
(Vergabe von Planungsleistungen) bzw.
eine Entschädigung zu zahlen (Bauver-
gabe). In der Praxis ist oftmals die Höhe
dieser Vergütung nach § 77 Abs. 2 VgV
bzw. der Entschädigung nach § 8b EU
VOB/A umstritten. Bieter müssen
beachten, dass sie die Höhe im Vergabe-
verfahren rechtzeitig rügen müssen.

Andernfalls wird unterstellt, dass sie mit
derHöhe einverstanden sind. Für Auftrag-
geber ist insbesondere die Ermittlung der
Höhe dieser Zahlungen problematisch, da
es keine einheitlichen Vorgaben gibt.
Zudem muss sich der Auftraggeber
bewusst machen, dass diese Summen
sehr hoch sein können, je nachdem,
welche Leistungen er schon mit dem
Angebot verlangt. Insofern sollten Auf-
traggeber kritisch prüfen, welche dieser
Leistungen tatsächlich schon mit der
Angebotsabgabe erforderlich sind oder ob
diese alternativ in die Phase nach Zu-
schlagserteilung verschoben werden
können. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Michael Schultz

von Müller Radack Schultz
Quelle: privat

Mietrecht. Soll ein Gewerberaummietvertrag
wegen Störung der Geschäftsgrundlage
infolge der Corona-Pandemie angepasst
werden, kann die Miete im Einzelfall auch
rückwirkend gestundet werden.

KG, Urteil vom 25. April 2022,
Az. 8 U 158/21

Mietstundung wegen Corona
auch rückwirkend möglich
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DER FALL

Der Mieter einer Gaststätte musste sein
Lokal wegen der Corona-Pandemie
schließen. Weil er keine Umsätze erzielte,
war er nicht in der Lage, die Mieten für
November und Dezember 2020 zu zahlen.
Bei Vertragsschluss hatte er sich wegen
der Räumung der sofortigen Zwangsvoll-
streckung durch notarielle Urkunde
unterworfen. Der Vermieter kündigte ihm

wegen Zahlungsverzugs Anfang Dezem-
ber 2020 fristlos und betrieb die Räu-
mungsvollstreckung, wogegen sich der
Mieter mit einer Vollstreckungsgegen-
klage wehrte. Er hatte erstmals mit einem
Anwaltsschreiben im Januar 2021 – und
damit nach der Kündigung – eine Herab-
setzung der November- und Dezember-
Mieten geltend gemacht.
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DIE FOLGEN

Das KG hielt die Kündigung für unwirk-
sam und erklärte die Räumungsvollstre-
ckung für unzulässig. Ergänzend zur
Corona-Rechtsprechung des BGH kommt
laut dem Gericht nicht nur eine Herab-
setzung der Mieten wegen Wegfalls der
Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) in
Betracht, sondern auch eine temporäre
Beschränkung der Zahlungspflicht. Der
Mieter war schon aufgrund der Geschäfts-
schließung ab dem 2. November hinsicht-
lich der November-Miete, jedenfalls aber
wegen der Verlängerung des Lockdowns
hinsichtlich der Dezember-Miete berech-
tigt, unter Hinweis auf seine erheblichen

pandemiebedingten Umsatzeinbußen die
Stundung eines angemessenen Teils der
Miete zu fordern. In den Fällen, in denen
ein Geschäftslokal geschlossen werden
musste und daher wenige oder gar keine
Umsätze erzielt wurden, ist eine Stundung
eines Teils der Miete als Ausdruck einer
pandemiebedingten Risikoteilung inte-
ressengerecht, wobei das KG Literatur-
stimmen zitiert, wonach 50% der Miete
gestundet werden können. Bereits der
Wegfall der Geschäftsgrundlage und nicht
erst das Anpassungsverlangen schließen
den Verzug aus. Auch ist ausnahmsweise
der Vertrag rückwirkend anzupassen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Wegen der Schadensminderungspflicht
haben die Mieter im Rahmen der staatli-
chen November- und Dezemberhilfen
den Schaden so zu berechnen, als hätten
sie alle zumutbaren Maßnahmen ergrif-
fen, um den entstandenen Schaden –
wozu auch die Mietkosten gehören – so
gering wiemöglich zu halten. Ein Verzicht
auf Mietanpassung gegenüber dem Ver-
mieter kann für die Mieter dazu führen,

dass sie gegenüber dem Staat haften. Des-
wegen ist die Lösungüberdie Stundung zu
begrüßen, bis derUmfang der endgültigen
Mietherabsetzung unter Berücksichti-
gung der staatlichen Hilfen festgestellt
werden kann – sei es durch außergericht-
liche Einigung oder im gerichtlichen Ver-
fahren. (redigiert von Anja Hall)

Die neue Grundsteuer
kompakt erläutert

Wenigen Themenhat sich die Bundespoli-
tik so lange und vehement verschlossen,
wie der Reform der Grundsteuer. Dass
diese einer dringenden Überarbeitung
bedarf, war schon lange klar. Trotzdem
musste das Bundesverfassungsgericht der
Politik erst vehement auf die Finger klop-
fen und eine Anpassung einfordern, ehe
an neuen Steuerkonzepten gestrickt
wurde. Das Ergebnis der Neuregelung ist
für Uneingeweihte nun wahrscheinlich
genauso unbefriedigend, wie für die Poli-
tik die Novellierung gewesen sein muss.
Umso besser, dass Claudia Finsterlin und
Rudolf Stürzer nun eine umfassende
Übersicht sowohl über die Genese der
neuen Berechnungsmethodik als auch
über deren Eigenheiten vorgelegt haben.

Dabei zeigen die beiden Autoren
Anhand von praxisnahen Beispielrech-
nungen, wie sich die jeweiligen Regelun-
gen anwenden lassen. Und auch Erläute-
rungen der jeweils zugrunde liegenden
Begriffe finden ihren Platz in dem – in
Relation zur Komplexität des Themas –
kompakten Nachschlagewerk.

Raum findet auf den 216 Seiten des
Buches nicht nur die Erläuterung der
Besonderheiten des Bundesmodells der
neuen Grundsteuer. Nachdem der Gesetz-
geber den Ländern per Öffnungsklausel
ermöglicht hat, von den bundesweiten
Vorgaben abweichende Regelungen zu
erlassen, gehen auch Finsterlin und Stür-
zer auf die in der Folge entstanden Län-
dermodelle für die neue Grundsteuer ein.

Für alle jene, die sich von der beson-
ders beim Bundesmodell geforderten
Datenvielfalt erschlagen fühlen, bietet der
Band einen wirklichen Mehrwert. Hinzu
kommt, dass mit dem Erwerb des
gedruckten Exemplars auch digitale
Angebotewie etwa eineKurzanleitung zur
Feststellung des Grundsteuerwerts oder
eine Checkliste für die Erklärungsabgabe
verknüpft sind. Robin Göckes

Literaturhinweise
Claudia Finsterlin,
Rudolf Stürzer:
Grundsteuer für Immo-
bilieneigentümer und
Verwalter. Feststellungs-
erklärung, Bundes-
modell, Immobilien-
bewertung. Haufe,
Freiburg, München,
Stuttgart 2022, 216
Seiten, kartoniert,
ISBN 978-3-648-16634-5,
39,95 Euro.

Stereotypen beherrschen die
Architekturszene – noch

Ist Teilzeit und Familienbetreuung wirk-
lich ein Hindernis bei der Koordination
eines Bauvorhabens? Und wieso sind so
wenige Architektinnen in der Wikipedia
vertreten? Es ist höchste Zeit mit dem her-
gebrachten Architektenbild vom weißen
Cis-Mann in schwarzem Rolli mit Horn-
brille zu brechen. Deshalb setzt sich Karin
Hartmann für mehr Chancengleichheit
und Diversität in Planungsberufen ein.

Die freie Architektin, Journalistin und
Baukulturexpertin weiß, dass während
des Architekturstudiums durchaus ausge-
wogene Geschlechterverhältnisse herr-
schen. Doch in Führungspositionen und
bei namhaften Projekten sind Frauen
danach höchst selten zu finden. Die
Gründe sind vielfältig, doch besonders
eines: zu kurz gedacht von jenen, die den
BerufsstandderArchitekten undPlaner in
das derzeitige „Korsett“ zwingen. Mehr
Diversität bringt mehr Ideen und damit
ein größere Chance auf das bestmögliche
Ergebnis! So plädiert Hartmann z.B. für
mehr Frauen in der Lehre, denn dort
bestehe die größte Chance auf Verände-
rung. Doch mit Lehrkräften allein ist es
nicht getan. Architektur basiert häufig auf
Vorbildern. Also sollten auch die Vorgän-
gerinnen im Beruf sichtbar gemacht wer-
den. Hartmann schlägt dazu ein eigenes
Onlinearchiv mit Originalquellen vor.

Natürlich werden noch weitere Facet-
ten von Diskriminierung innerhalb des
Berufsfelds beleuchtet. Die Autorin stellt
aber auch Projekte wie den gender-inklu-
siv gestaltetenReumannplatz inWien vor,
wo erkennbar ein Umdenken stattgefun-
den hat. Ihre detailliertenRecherchen und
Handlungsvorschläge sind nicht nur
unbedingt lesenswert, sondern zudem
auch innovativ vom Jovis Verlag in Szene
gesetzt. Alexandra Stiehl

Karin Hartmann:
Schwarzer Rolli,
Hornbrille. Plädoyer für
einen Wandel in der
Planungskultur.
Jovis Verlag, Berlin 2022,
160 Seiten, kartoniert,
ISBN 978-3-86859-698-4,
24 Euro.


